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1. Einleitung 

Illegale Müllablagerung ist für viele Gemeinden ein Problem und reicht von der achtlosen Entsor-
gung von Restmüll an Waldrändern, am Straßenrand oder vor Häusern und Gärten bis hin zu 
grenzüberschreitender Abfallwirtschaftskriminalität. Im Folgenden wird zunächst auf die in 
Deutschland geltende Rechtslage eingegangen. Abschnitt 3 gibt Anhaltspunkte über die Größen-
ordnung der illegal abgelagerten Abfälle und in Abschnitt 4 werden Beispiele für das Auffinden 
und die Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle aufgeführt. 

2. Rechtslage 

2.1. Allgemein 

Das Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Be-
wirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz, KrWG)1 stellt die zentrale abfallrechtli-
che Regelung in Deutschland dar. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes wird durch die Ab-
fallgesetze der Länder ergänzt und konkretisiert. Aufgrund der konkurrierenden Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes für die Abfallwirtschaft (Art. 72 Abs. 12, Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG3) sind 
landesrechtliche Regelungen jedoch nur in den Bereichen möglich, die nicht bereits durch Bun-
desrecht geregelt sind. Die Landesabfallgesetze betreffen daher im Wesentlichen Fragen des Voll-
zugs, wie z. B. die Bestimmung der entsorgungspflichtigen Körperschaften und der zuständigen 
Behörden im Abfallbereich. Die Sammlung und Behandlung von haushaltsnahen Abfällen wird 
auf kommunaler Ebene in Form von Abfallsatzungen geregelt und enthalten u. a. Regelungen 
zum Anschluss- und Benutzungszwang.4 

2.2. Ahndung illegaler Müllablagerung 

Die rechtlichen Grundlagen für die Ahndung illegaler Müllablagerung in Deutschland finden 
sich auf Bundesebene im KrWG in § 69 Absatz 1 Nr. 25 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 16. 
Hiernach handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 28 Absatz 1 Satz 1 
Abfälle zur Beseitigung behandelt, lagert oder ablagert. Nach § 69 Absatz 3 KrWG kann dies mit 
einer Geldbuße von bis zu 100.000 Euro geahndet werden.  

 

1 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Ab-
fällen, https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/.  

2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 72, https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_72.html.  

3 https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_74.html.  

4 https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht.  

5 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Ab-
fällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG), § 69 Bußgeldvorschriften, https://www.gesetze-im-inter-
net.de/krwg/__69.html.  

6 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Ab-
fällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG), § 28 Ordnung der Abfallbeseitigung KrWG, https://www.gesetze-im-
internet.de/krwg/__28.html.  

https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_72.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_74.html
https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/__69.html
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/__69.html
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/__28.html
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/__28.html
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Basierend auf dem KrWG sowie dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten7 erlassen die Bundeslän-
der eigene Bußgeldkataloge zur Bußgeldhöhe besonders häufig auftretender Verstöße (im Bereich 
des Abfalls v. a. § 69 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 KrWG, s.o.).8 Die Kataloge 
enthalten Richtwerte mit dem Ziel eines möglichst einheitlichen Gesetzesvollzugs. Für den Be-
reich illegaler Entsorgung von beispielsweise Hausmüll, Sperrmüll, Altreifen und Fahrzeugen 
finden sich Zusammenstellungen der Bußgeldbeträge online unter https://www.bussgeldkata-
log.org/umwelt-muell/, https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-sperrmuell/ und 
https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-altreifen-autorecycling/. 

Kommt es durch die illegale Entsorgung von Abfällen zu einer Verunreinigung der Luft, des Bo-
dens oder der Gewässer, stellt dies eine Straftat dar. Grundlage für die strafrechtliche Verfolgung 
der illegalen Abfallentsorgung ist § 326 Strafgesetzbuch (StGB). Der Strafrahmen reicht von Geld-
strafen bis zu Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren.9 

3. Statistische Daten 

In Deutschland liegen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) keine statistischen 
Daten über illegal abgelagerte Abfälle vor.10 Das Aufspüren illegaler Abfallablagerungen obliegt 
den kommunalen Abfallbehörden, die dabei vor allem von der Polizei und durch Hinweise aus 
der Bevölkerung unterstützt werden.11 

Beispielhaft sind im Folgenden öffentlich verfügbare Mengenangaben zu illegal abgelagertem 
Müll aufgeführt: 

– Laut Abfallbilanz des Landes Berlin 2021 fielen bei der Reinigung des Berliner Straßennet-
zes im Jahr 2021 3,71 Tonnen illegal abgelagerte Abfälle im öffentlichen Straßenraum an.12 

 

7 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/. 

8 Siehe beispielsweise: Bußgeldkatalog „Umweltschutz“, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Umwelt und Verbraucherschutz vom 26. September 2019 https://www.verkuendung-bayern.de/fi-
les/baymbl/2019/434/baymbl-2019-434.pdf; Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft und des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz über die Neufassung des 
Bußgeldkatalogs zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Umweltschutzes (VwV Bußgeldkata-
log Umwelt) vom 23.10.2018, https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/VB-BW-AD-GABl2018-11-
722/part/D; Verwarnungs- und Bußgeldkatalog Umwelt für das Land Saarland, Verwaltungsvorschrift des Mi-
nisteriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz vom 6. Juli 2023, https://www.saar-
land.de/SharedDocs/Downloads/DE/mukmav/abfall/dl_bussgeldkatalog_umwelt_mukmav.pdf?__blob=publica-
tionFile&v=5.   

9 Strafgesetzbuch (StGB), § 326, https://dejure.org/gesetze/StGB/326.html.  

10 Auskünfte des Statistischen Bundesamtes (Destatis) vom 27.02.2024 sowie des Umweltbundesamtes (UBA) vom 
04.03.2024. 

11 Auskunft des UBA vom 04.03.2024. 

12 Abfallbilanz 2021, Download unter: https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/kreislaufwirtschaft/abfallbeho-
erde/abfallbilanzen/.  

https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-muell/
https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-muell/
https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-sperrmuell/
https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-altreifen-autorecycling/
https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2019/434/baymbl-2019-434.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2019/434/baymbl-2019-434.pdf
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/VB-BW-AD-GABl2018-11-722/part/D
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/VB-BW-AD-GABl2018-11-722/part/D
https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/mukmav/abfall/dl_bussgeldkatalog_umwelt_mukmav.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/mukmav/abfall/dl_bussgeldkatalog_umwelt_mukmav.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/mukmav/abfall/dl_bussgeldkatalog_umwelt_mukmav.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://dejure.org/gesetze/StGB/326.html
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/kreislaufwirtschaft/abfallbehoerde/abfallbilanzen/
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/kreislaufwirtschaft/abfallbehoerde/abfallbilanzen/
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– In Sachsen-Anhalt wurden 2016 rund 4.000 Tonnen illegal abgeladener Abfälle durch die 
Kommunen beseitigt.13 

– Im Jahr 2019 wurden im Landkreis Oder-Spree 259 Tonnen, im Landkreis Märkisch-Oder-
land 85 und im Landkreis Barnim 619 Tonnen illegaler Müll entsorgt.14 

– Nach Angaben des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbands (SBAZV) musste der 
SBAZV im Jahr 2019 rund 1.000 Tonnen illegal abgelagerten Müll entsorgen, darunter 76 
Tonnen Asbest und 100 Tonnen Dachpappe.15 

– Das Umweltamt des Landkreises Teltow-Fläming hat im Jahr 2022 ca. 78 Tonnen illegal ab-
gelagerten Haus- und Sperrmüll gesammelt und ordnungsgemäß entsorgt. Hinzu kommen 
vermehrt Ablagerungen von Bau- und Abbruchabfällen, die in der Regel durch den Einsatz 
von größerer Technik vom SBAZV beseitigt werden müssen. Insgesamt wurden in den Jah-
ren 2020 bis 2022 folgende Mengen beseitigt:16 

Abfallart 2020 2021 2022 

Hausmüllähnliche Abfälle (in kg) 43.380 86.240 78.035 

Anzahl Kühlgeräte 19 33 38 

Anzahl Reifen 445 1.506 1.621 

Anzahl Elektronische Geräte 50 22 26 

Sonderabfälle (in kg) 5.680 14.839 8.283 

 

– Die Stadt Hanau entfernt jährlich durchschnittlich 130 Tonnen illegal abgelagerte Abfälle. 
Neben dem achtlosen Wegwerfen von kleinen Verpackungen und Zigarettenkippen, dem 
Ausspucken von Kaugummis zählen Bauschutt, Sperrmüll, Restmüll sowie Autoreifen, 
Elektroaltgeräte und Grünschnitt zu den häufigsten illegalen Ablagerungen.17 

 

13 Kommunen kostet illegaler Müll Millionen, 13.07.2017, https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/kommu-
nen-kostet-illegaler-mull-millionen-840057.  

14 Brandenburgs Kommunen beklagen Zunahme illegaler Müllberge, 01.03.2020, https://www.morgenpost.de/ber-
lin/article228582157/Brandenburgs-Kommunen-beklagen-Zunahme-illegaler-Muellberge.html.  

15 Abfallkurier, SBAZV, April 2020, https://www.sbazv.de/fileadmin/user_upload/PDF/Abfallkuriere/SBAZV_Ab-
fallkurier_47_2020-online.pdf.  

16 SAUBER gegen illegalen Müll im Landkreis, Landkreis Teltow-Fläming, 14.09.2023, https://www.teltow-fla-
eming.de/leichte-sprache/details/sauber-gegen-illegalen-muell-im-landkreis.  

17 Stadt Hanau, Abfall, Illegale Ablagerungen – „Wilder Müll“, https://www.hanau.de/rathaus/lebenslagen/ab-
fall/index.html.  

https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/kommunen-kostet-illegaler-mull-millionen-840057
https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/kommunen-kostet-illegaler-mull-millionen-840057
https://www.morgenpost.de/berlin/article228582157/Brandenburgs-Kommunen-beklagen-Zunahme-illegaler-Muellberge.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article228582157/Brandenburgs-Kommunen-beklagen-Zunahme-illegaler-Muellberge.html
https://www.sbazv.de/fileadmin/user_upload/PDF/Abfallkuriere/SBAZV_Abfallkurier_47_2020-online.pdf
https://www.sbazv.de/fileadmin/user_upload/PDF/Abfallkuriere/SBAZV_Abfallkurier_47_2020-online.pdf
https://www.teltow-flaeming.de/leichte-sprache/details/sauber-gegen-illegalen-muell-im-landkreis
https://www.teltow-flaeming.de/leichte-sprache/details/sauber-gegen-illegalen-muell-im-landkreis
https://www.hanau.de/rathaus/lebenslagen/abfall/index.html
https://www.hanau.de/rathaus/lebenslagen/abfall/index.html


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5-3000-039/24 

Seite 7 

– In den Wäldern Brandenburgs wurden im Jahr 2022 mehr als 6.078 Kubikmeter Müll illegal 
abgelagert. Im Jahr 2023 wurden bis Ende Oktober bereits 5.197 Kubikmeter illegaler Müll 
registriert.18 

4. Auffindung und Beseitigung illegal abgelagerter Abfälle 

In Deutschland gibt es kein ganzjähriges, bundesweites Projekt zur Auffindung und Beseitigung 
illegal abgelagerter Abfälle.  

Die Bürger sind aber aufgefordert, den zuständigen Behörden entsprechende Missstände zu mel-
den. Beispiele hierfür sind: 

– Die kostenlose App „MÜLLweg! DE-App“ ist bundesweit nutzbar und sowohl für Android- 
als auch für iOS-Smartphones verfügbar. Die App ermöglicht die Übermittlung von 
Standortdaten (Foto, GPS-Daten und/oder Adresse) an die zuständige Behörde und liefert 
direkt die Online-Kontaktdaten.19 

– Die Stadt Köln hat für die Meldung von illegal abgelagertem Müll eine spezielle E-Mail-Ad-
resse eingerichtet (wildermuell@awbkoeln.de).20 Außerdem kann hierzu eine entsprechende 
APP für Android- und iOS-Smartphones genutzt werden.21 

– In Berlin erfolgt die Entsorgung von illegal abgelagertem Müll durch die Berliner Stadtreini-
gungsbetriebe (BSR). Die Zentralen Anlauf- und Beratungsstellen der Ordnungsämter neh-
men entsprechende Mitteilungen entgegen. Die Meldung kann auch online über das Ser-
viceportal Berlin erfolgen. Die bezirkliche Zuständigkeit der Ordnungsämter richtet sich 
nach dem Ort der Lagerung.22 

– Im Stadtgebiet Frankfurt am Main besteht die Möglichkeit, den Mängelmelder des Bürger-
beteiligungsprotals „FRANKFURT FRAGT MICH!“ zu nutzen und die Stadtverwaltung über 
festgestellte Mängel, z. B. illegal entsorgten Müll, zu informieren.23 

Eine weitere Option ist die Anzeige bei der Polizei. Die Behörden werden die ordnungsgemäße 
Entsorgung des illegalen Abfalls veranlassen und eine Strafverfolgung einleiten. Für die Meldung 

 

18 Waldzustandsbericht 2023 des Landes Brandenburg, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz 
(MLUK), Dezember 2023, S. 27, https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Waldzustandsbericht-BB-
2023.4421614.pdf.   

19 https://muell-weg.de/.  

20 https://www.awbkoeln.de/wilder-muell/.  

21 https://www.awbkoeln.de/die-awb-app/.  

22 https://service.berlin.de/dienstleistung/326351/.  

23 https://www.ffm.de/frankfurt/de/flawRep/43535.  

https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Waldzustandsbericht-BB-2023.4421614.pdf
https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Waldzustandsbericht-BB-2023.4421614.pdf
https://muell-weg.de/
https://www.awbkoeln.de/wilder-muell/
https://www.awbkoeln.de/die-awb-app/
https://service.berlin.de/dienstleistung/326351/
https://www.ffm.de/frankfurt/de/flawRep/43535
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der illegalen Müllablagerung reicht es aus, die Behörde über den entsprechenden Standort zu in-
formieren. 

Daneben gibt es aber auch ehrenamtliche Aktivitäten, wie z. B.: 

– Der 2018 gegründete, gemeinnützige Verein „Let’s Do It! Germany e.V.“ fungiert in 
Deutschland als Träger des World Cleanup Day24. Der nächste World Cleanup Day findet 
am 20.09.2024 statt. An dem jährlich stattfindenden Aktionstag sammeln Freiwillige acht-
los weggeworfenen Müll ein. In Deutschland beteiligten sich laut Angaben des Vereins im 
Jahr 2023 438.300 Menschen (2022: 292.460; 2021: 189.626; 2020: 83.200; 2019: 36.500; 
2018: 20.000) an der Aktion. 

– Eine weitere bundesweite Müllsammelaktion ist der „Waldputztag“, der dieses Jahr am 
16.03.2024 stattfand und auf eine Initiative des Forschungsprojektes TheForestCleanup, des 
CleanupNetwork e.V. und des Landeswaldverbands Baden-Württemberg e.V. aus dem Jahr 
2022 zurückgeht.25 

*** 

 

24 World Cleanup Day (deutsch: Weltsäuberungstag), https://worldcleanupday.de/.  

25 https://waldputztag.de/.  

https://worldcleanupday.de/
https://waldputztag.de/
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